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 Fachbereich Innerer Service  vom: 03.12.2003 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungs-
wesen in der Stadt Kamen 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt die als Anlage beigefügte „Vierte Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen in 
der Stadt Kamen“ und billigt gleichzeitig die dieser Satzung zugrunde liegende Kalkulation 
der Gebührensätze. 
  
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die oben genannte Satzung gilt in derzeitiger Fassung seit dem 01.01.2001. Eine 
Anpassung der Gebührensätze ist aufgrund des voraussichtlich im Jahr 2004 sinkenden 
Gebührenbedarfs bei fast in gleicher Höhe verminderten Gebührenerlösen, welche den 
Gebührenbedarf annähernd decken, nicht notwendig. Dennoch ist die Satzung in den 
Punkten I, 1 - 2 (Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen) anzupassen, da mit 
der am 20.11.2003 zu beschließenden Änderung der Friedhofssatzung auch die Mindest-
ruhezeiten für Aschen- und Leichenbeisetzungen angeglichen werden und der anteilige 
Einrichtungs- und Unterhaltungsaufwand mit den veränderten Nutzungsjahren multipliziert 
den jeweiligen Gebührentarif ergibt. 
 
Im Vergleich zur Kalkulation der Gebührensätze für das Jahr 2003 verringern sich die Per-
sonalkosten um 5.935 €. Dazu wird unter anderem der nicht mehr vorgehaltene „Sitzungs-
dienst“ zur Einlassgewährung und Annahme der Beisetzungstermine an Wochenenden 
und Feiertagen beitragen. Aber auch die Personalkostenanteile der Verwaltungsmitarbeiter 
wurden nochmals überprüft und mit dem Ergebnis einer Verminderung um 1.935 € ange-
passt. 
 
Auch die Sachkosten sinken insgesamt um 9.410 €. Neben anderen Änderungen sollen 
die Bewirtschaftungskosten um 10.000 € sinken. Hauptgrund dafür ist die Umstellung der 
Heizungsanlage des Gebäudes auf dem Friedhof Kamen-Süd von Elektro auf Gas. 
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Die kalkulatorischen Kosten steigen mit einem Betrag von 4.580 €. Dies ist bedingt durch die 
Investitionen des vergangenen Jahres (Erwerb eines Transporters, Errichtung von Unterstell-
möglichkeiten an der Trauerhalle Kamen-Mitte) und die geplante Erschließung von Grab-
stellen in Kamen-Süd. 
 
Ein den Gebührenbedarf reduzierender Kostenanteil für "öffentliches Grün" wird seit dem 
01.01.1998 nicht mehr angesetzt, da nach Auslegung der Bestimmungen zur Aussonderung 
betriebsfremder Kosten auf städtischen Friedhöfen der Stadt Kamen festzustellen bleibt, 
dass diese - nach wie vor - nur dem Bestattungszweck dienen. Die pflanzliche Gestaltung 
der Anlagen ist systemimmanent und dient lediglich dazu, dem Ort die angemessene Würde 
zu verleihen. Der möglicherweise ebenfalls durch die Einrichtung gestiftete Nutzen als Grün-
fläche zur Gliederung der bebauten Flächen, zur Klimaverbesserung und zur Naherholung ist 
unbeabsichtigt und bleibt unberücksichtigt. 
 
Der Übertrag von Unterdeckungen aus Betriebsergebnissen von Vorperioden erfolgt auf-
grund des § 6 Abs. 2 Satz 3 ff. im Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW). Dort wird vorgeschrieben, dass Kostenüberdeckungen als Ergebnis einer Betriebs-
abrechnung innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen sind; Kostenunterdeckungen 
sollen ebenso behandelt werden. Die Aufteilung von Überträgen auf mehr als eine Rech-
nungsperiode ist möglich. Eine Nichtbeachtung dieser Sollvorschrift könnte auch § 76 GO 
NRW entgegenstehen, wonach die Einnahmen zunächst, soweit vertretbar und geboten, 
aus speziellen Entgelten für erbrachte Leistungen und im Übrigen dann aus Steuern zu 
beschaffen sind, wenn sonstige Einnahmen nicht ausreichen. Aufgrund der angespannten 
finanziellen Situation der Stadt Kamen findet sich kein gewichtiger Grund, auf den Vortrag 
der Unterdeckung (und den daraus resultierenden Einnahmen) zu verzichten. 
 
So wurde neben der restlichen Unterdeckung aus dem Jahr 2001 in Höhe von 9.328 € auch 
die gänzliche aus dem Jahr 2002 in Höhe von 753 € in die Kalkulation eingestellt. 
 
Die Betriebsabrechnung des Jahres 2001 und der sich daraus ergebende Übertrag wurde 
bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24.09.2002 in der Mitteilungs-
vorlage 174/2002, die des Jahres 2002 am 30.09.2003 in der Mitteilungsvorlage 156/2003 
dargestellt. 
 
Der so ermittelte Gebührenbedarf beläuft sich auf 532.276 €. Dem stehen erwartete Ein-
nahmen von 532.130 € entgegen. Die Fallzahlen, die die Multiplikatoren für die Gebühren-
sätze sind, wurden aufgrund von Vergangenheitswerten unter Berücksichtigung bekannter 
Einflussfaktoren und Tendenzen angenommen. Wie zuvor erwähnt, müssen die Grab-
nutzungszeiten für Aschenbeisetzungen und Leichenbestattungen angeglichen werden. Dies 
ergibt sich aus dem § 4 Abs. 2 Bestattungsgesetz NRW. Die von bisher 20 auf nun 30 Jahre 
verlängerte Ruhefrist wurde mittels einer den Aufwand einbeziehenden Äquivalenzziffer-
rechnung berücksichtigt und per Divisionskalkulation auf einzelne Nutzungstatbestände 
umgelegt. Insoweit ist eine Veränderung der Gebührensätze unter Punkt I.1. bis I.2. not-
wendig. Die Anpassung der Ruhezeiten für Aschen bedingt eine Verschiebung innerhalb 
der Gebührensätze und ist im Ergebnis keine Gebührenerhöhung oder -senkung. Der so 
ermittelte Gebührenbedarf ist dann bis auf 146 € gedeckt.  
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Zur Deckung des Gebührenbedarfs ist eine Anpassung der Gebührensätze wie folgt 
notwendig: 
 

 
Die Berechnungen zu den bisherigen und auch für das Jahr 2004 geltenden Gebühren-
sätzen sind samt Erläuterungen als Anlage beigefügt. 
 
Die Berechnungen, die obige Gebührensätze begründen, sind samt Erläuterungen als 
Anlage beigelegt. 
 
Anlagen 
- Satzungsänderung ab 01.01.2004 zur gültigen Gebührensatzung Bestattungswesen 
- Gebührensatzberechnung für das Jahr 2004 einschließlich Erläuterungen 
 
  
 

Gebühren für die Überlassung von Gräbern bisher neu
Abweichung 

in €
Abweichung 

in %
Reihengräber
  - Kinder bis 5 Jahre 282,00 276,00 -6,00 -2,1 
  - Kinder bis 5 Jahre, anonym (neu) 480,00 470,00 -10,00 -2,1 
  - über 5 Jahre alte Personen 757,00 742,00 -15,00 -2,0 
  - über 5 Jahre alte Personen, anonym (neu) 1.290,00 1.260,00 -30,00 -2,3 
  - Urnen 192,00 229,00 37,00 19,3
  - Urnen, anonym (neu) 139,00 176,00 37,00 26,6
W ahlgräber
  - W ahlgräber je Stelle 1.060,00 1.029,00 -31,00 -2,9 
  - Urnengräber je Stelle 297,00 336,00 39,00 13,1
Friedhofsunterhaltungsgebühr/Jahr/Stelle 17,10 17,10 0,00 0,0
Bestattungs- und Aufbewahrungsgebühren
Leichenaufbewahrung in einer Zelle / Tag 44,40 44,40 0,00 0,0
  - höchstens jedoch 222,00 222,00 0,00 0,0
Für die Bestattung eines Verstorbenen
  - Kinder bis 5 Jahre 78,70 78,70 0,00 0,0
  - über 5 Jahre alte Personen 200,00 200,00 0,00 0,0
  - Urnen 63,90 63,90 0,00 0,0
Gebühren für das Aus- und Umbetten von erdbestatteten Leichen und Aschenurnen
Ausbetten einer Leiche
  - Kinder bis 5 Jahre 562,00 562,00 0,00 0,0
  - über 5 Jahre alte Personen 1.430,00 1.430,00 0,00 0,0
  - Urnen 261,00 261,00 0,00 0,0
Ausbetten und W iederbestatten einer Leiche auf dem selben Friedhof
  - Kinder bis 5 Jahre 772,00 772,00 0,00 0,0
  - über 5 Jahre alte Personen 1.960,00 1.960,00 0,00 0,0
  - Urnen 358,00 358,00 0,00 0,0
Benutzung der Trauerhalle und des Obduktionsraumes
Nutzung der Trauerhalle 235,00 235,00 0,00 0,0
Nutzung des Obduktionsraumes
  - für Sezierungen 197,00 197,00 0,00 0,0
  - zum W aschen einer Leiche 98,70 98,70 0,00 0,0
Gebühren für sonstige Leistungen (neu)
Pflege von vor Ablauf der Nutzungszeit zurückgegebenen Grabstellen je Jahr Restlaufzeit/Stelle bei Rest-ND > 5 J.
Reihengräber
  - Kinder bis 5 Jahre 30,60 30,60 0,00 0,0
  - über 5 Jahre alte Personen 43,10 43,10 0,00 0,0
  - Urnen 22,90 22,90 0,00 0,0
W ahlgräber
  - W ahlgräber je Stelle 45,70 45,70 0,00 0,0
  - Urnengräber je Stelle 28,10 28,10 0,00 0,0
Vorzeitige Grabrücknahme bei Rest-ND <= 5 Jahre 53,20 53,20 0,00 0,0



 

 
Vierte Satzung 
 
 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Friedhofs- und 
Bestattungswesen in der Stadt Kamen vom ...(Datum der Bekanntmachungsanordnung) 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 und 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. April 2003 (GV NRW S. 254), der §§ 2, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 
S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 74 des Gesetzes zur Anpassung des Landesrechtes 
an den Euro vom 25. September 2001 (GV NRW S. 708), sowie des § 29 der Friedhofs-
satzung der Stadt Kamen für die kommunalen Friedhöfe im Stadtgebiet vom ...(Datum der 
Bekanntmachungsanordnung) hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 18. Dezember 
2003 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die der Satzung beigefügte Übersicht über die Gebührentarife wird wie folgt geändert: 
 
 
Gebührensätze für Leistungen des Friedhofs- und Bestattungswesens auf dem Gebiet der 
Stadt Kamen (soweit diese Einrichtungen durch die Stadtverwaltung geführt werden) 
 
I. Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen 
 
 
1. Für Reihengräber 
 
1.1 - Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 276,00 Euro 
1.2 - Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, anonym 470,00 Euro 
1.3 - über 5 Jahre alte Personen 742,00 Euro 
1.4 - über 5 Jahre alte Personen, anonym 1.260,00 Euro 
1.5 - Urnen 229,00 Euro 
1.6 - Urnen, anonym 176,00 Euro 
 
 
2. Für Wahlgräber 
 
2.1 - Wahlgräber je Stelle 1.029,00 Euro 
2.2 - Urnengräber je Stelle 336,00 Euro 
2.3 - Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten: 

- Die Gebühren bestimmen sich nach Ziff. 2.1 und 2.2 
im Verhältnis zu der zusätzlichen Nutzungszeit. 

 
 
Unter Punkt I. 3. bis V. 2. entfallen die Festsetzungen in DM-Währungseinheit. 



 

Artikel 2 
 
Der § 7 "Inkrafttreten" wird wie folgt geändert: 
 
Die Sätze "Die Festsetzungen in Euro gelten ab 01.01.2002. Die Festsetzungen in DM-
Währungseinheit entfallen zu diesem Zeitpunkt." entfallen.  
 
 
Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2004 in Kraft. 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 


